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ohne Unterschied auszuüben gestatten, ebenfalls aus-
üben können.

6. Er wird sich dabei denjenigen Bedingen unter-
ziehen, an welche eine jede Art von VeiufSausübuug
für helvetische Bürger gebunden ist. und vis zur Et-
scheinung eines allgemeinen und gleichförmigen Gc-
setzes die in jedem Kanronc übliche und noch uichl
aufgehobene Regel befolge»

7. Er wird sich gegen den Regiermigsstatthalter
erklären, ob er an seinem Nicdenallungsorte einen
Beruf, und welchen er daselbst auszuüben gesinnt ist.

8. Er werd demselben geloben, die gesezmaffi;en
Ansagen, deren Angabe letigcrdmgs auf Treue und
Glauben angenommen wird, gewissenhaft zu einrichten.

9. Wenn sein Beruf eine häufige Oneverände-
rung i.-ul sich bringt, so wird er dem RcgleruugSstatt-
Halter nichts dcstoweuigcr eine Gemeinde als seinen
eigentlichen Niederialsnugsort anzeigen, und daselbst
sowohl für die Entrichtung der gesezlichen Abgaben,
als im Falle einer Rechtsstreiligkeit gesucht werden.

10. Nach Erfüllung dieser Vorschriften wird ihm
der Regieruugsjtatthalter eine bestimmte Aufenthalts-
bewillign 11 g ertheilen.

11. Der Beschluß des Vollzichuiigsdi'rcktoriums
vom giften Augustmonat, welcher die Lerheiralhungs.
bedinge für Fremde in Helvetic» bestimmt, kann auf
fränkische Bürger nicht ausgedehnt werden.

12. Jeder Regierungsstatthalter wird ein ZZerzeich-
niß über'dtc in seinem Kantone »iedergciassenen Bür-
ger der fränkischen Republik führen.

ilZ. Dieser Beschlug soll von den Rcgierungsstatt
Haltern auch den Verwalrungskammcrn mitgetheilt,
und in der Vollstreckung der Gcwerbs- und Han-
delsgesetze von denselben zur Richtschnur genommen
Werden.

14. Der Minister der innern Angelegenheiten ist
mit der Vollziehung desselben beauftragt.

Also beschlosst-» in Luzer» den i2icn Wemmonar
im Jahr Eintausend sieben Hundcrc neunzig und acht.

Der Präsident des Vollziehenden Direktoriums,
(b.. 8.) Signirt: La harpe.

Im Namen des Direktoriums der Grnr. Sccr.
Eiguiri: Mousson.

Dem Original gleichlautend, Lnzern den 26stc»
Wàmoiiat 1798.

Im Name» des Ministers des Innern
Kasthofer, Eccrctair.

Schreibe»i des Ministers des Innern an die
Verwaltiingc.kaiunmll sämtlicher Kau-
tone, vom 21. Wemmonat 1798.

Obgleich die Gemeindgütcr als Privateigenchum
anzusehen sind, so verdienen sie dennoch besonders in
der neuen Ordnung der Dinge und unter mehr als

einem Gesichtspunkte die Aufmerksamkeit der Regie-
rung zu beschäftigen. Es ist vorzüglich der Besiz der--

selben, der neben den politischen Vorrechten der Haupt-
stadte, den ehmals so wichtigen Unterschied Mische»
den Bürgern einer Gemeinde und den Mchtbütger«
gegrünbet hat, ein Unterschied der dem Geiste und
Wesen unsrer Verfassung so ganz zuwider lauft, daß
er, nur allein die Theilnahme an jenem Besitze aus-
genommen, such nothwendig unter derselben aufhören
mußte. Zudem ist die Beimtzungsart der liegende»
Gemeindgütcr von einem so bemerkbaren und ausge-
dehnten Einstiche auf Landwirthschaft, Erwerbungs-
fieiß und Wohlstand des Volkes, daß sie der Vorsorge
einer guten Staatsverfassung unmöglich fremd bleibe»
kann. Allein dieser muß nothwendig eine allgemeine
Uebersicht über die verschiedenen Arten des Gemein-
eigcnrhnms, seine Bestimmung und bisherige Verwcn-
sung vorangehen. Ihr seyt daher zur genauen und
vollständigen Beantwortung der folgenden Frage»
aufgefordert:

1.) In wie fern ist die Entstehungsart des Ge-
meineigenthums in euer m Kantone bekannt?

2.) Ist in demselben diese Art von Eigenthum
allgemein eingeführt, oder giebt es Ausnahmen vo»
Gemeinden, die nicht dergleichen besitzen?

3.) Aus welchen Quellen hat das Eigenthum der

Stadtgemeinden einen so viel grossem Zufluß erhalten,
daß es beinahe dnrchgchcnds das Gcmeineigenlhum
der Landbürgcr weit üdertrift? Oder welches sind die

allgemeinen Ursachen dieses Unterschiedes?
4.) Wie hoch kann das Eigenthum derjenige»

Gemeinden, die als vorzüglich reich bekannt sind,
beiläufig angeschlagen werden? und welches ist die

Bevölkerung dieser Gemeinden?
5.) Welches sind die verschiedenen Arten deS

Gemcineigenthuins, als liegende Gründe, an urbarem
und nicht urbarem Lande, Allmenden und Waldungen,
Zehnten, Vodeuzinfe, eintragliche Rechte, Capita«
lien u. s. w.?

6.) Wie werden die liegende Gememdguter m
Rüksicht auf den Anbau des Landes gewöhnlich be-

»uzt, und wie ist die Verwaltung der Gemeinwaldun-
gen bestellt?

7.) Ist die Menge der Gcmeinweiden m eucrm
Kantone "beträchtlich, und welches ist das Verhältniß
des darunter befindlichen urbaren Landes zu demjeni-

gen, das erst durch Austrokuung oder auf andere

Weise müßte urbar gemacht werden?

8.) Sind in den lcztern Zeiten die Falle vo»
Einfuhrung einer bessern Benutzungsart oder von
wirklicher Urbarmachung der liegenden Gemeingüter
häufig vorgekommen? Auf was für Weise und unter
welchen Veranstaltungen der Regierungen haben diese

Veränderungen statt gefunden?

9) Sind viele Gemeinden im Besij von Torfiz

land, und ivfe wird dasselbe von ihnen benuzt?



10.) Welches war bisdahin das Verhältniß des

Gemeineigcnthums zum Staate? Wie weit und unter
welchem Tirel erstreite sich die Aufsicht der Regierung
über die Verwaltung desselben, und welche Veraiwe-
rungen konnten nicht ohne ihre Bevollmächtigung vors

genommen werden?
11.) Haben mehrentheils alle Mitglieder der G es

meinde gleiches Recht ausdas Genieiucigcnthum, oder

giebt es in Rnkficht dieses Besitzes verschiedene Klass
sen derselben?

12.) Unter welchen Bedingen wurden bisdahin
neue Mitglieder der Gemeinde aufgenommen, oder
das sogenannte Bürgerrecht ertheilt? .dieng diese Ers
theilnng allein von den Gemeinden selbst ab, oder war
èste Zustimmung der Regierung ersoderlich?

iz.) Welches istjdie ursprüngliche Bestimmung des

Gemcineigenthums ist das im eigentlichen Sinne vers

siandcnc Gemeindgut überall von dem Arme» s und
Kirchengute gesondert?

14.) Wie wird der Ertrag des Eemeiueigenthums
gewöhnlich verwendet und die Nuzniessung desselben

vertheilt?
15.) Was für gemeinschaftliche Ausgaben, wie

für Strassen, Brücken- und Wasserbau, Unterhaltung
von Brunnen, Löschanstalten, und andere Gegenstände
der Polizei, werden daraus bestritten?

16.) Welche Beamten wurden vormals aus dem

Gemcineigenthum besoldet, und welche werden es

jezt noch
17.) Was für Auflagen hatten die sogenannten

Jnsaßen, zu Handen der Gemeinde, in der sie sich

niederließen, zu entrichten? Unter welchem Tirel und
«ach welchem Maasistabe wurden dieselben erhoben?

c 18.) Wenn es in eucrm Kanton Gemeinden ohne

gemeinschaftliches Eigenthum giebt, wie werden von
denselben die nothwendigen Ausgaben bestricken, wozu
die andern den Erwäg ihres Gcincinguls verwenden?

19.) Sind von lczkern Zeiten her Beispiele von
Theilung des Gemeineigcnlhunis in eucrm Kauwne
bekannt? und unter welchen Umstanden hat alifaliig
«ine solche statt gefunden?

Wenn sich Euch, B. Administratoren! neben den

in diesen Fragen verlangten Aufschlugen noch andere

darbiete» sollten, die sich erwa auf besondere Verhalts
nisse gründen, und deren Kenntniß von Nutzen >eyn

kann, so werdet ihr dieselben ebenfalls beifügen.
Ucbrigens wird Eure Antwort den Zustand der Ges

meindgüter im Allgemeinen und so darzustellen fmhc»,
wie sich derselbe in dein grossem Theile Eucrs Kau-
tons verhalt, ohne dabei auf kleinere Abweichungen
Nuksicht zu nehmen; solltet Ihr jedoch nach den vcc.

schiedencn Theilen Eucrs Kanwns eine grosse Necschies

denheir in dem Wesen, der Bestimmung und Verwais

tungsart des Gemcineigeuthums anwehen, so werbet

Ihr dieselbe bemerken, und überhaupt in diese Dars
stellung so viel Genauigkeit nnd Bestimmtheit zubrins

gen suchen, als die liniere Ungleichartjgkeir und der
Umfang des Gegenstandes erlaubt.

Dem Original gleichlautend
Der Sccretar des Ministers des Innern,

K a st h 0 fe r.

Kleine Schriften
28. Observation? snr la Oonsictuilon lielveichue psi

cin Lno^an Uci Lamon b.vinan. L. à Eausmm?
ell. biscllc-r «t Vcucvut 1798. 8. 64.

Ein aller Aufmerksamkeit würdiger Beitrag zur
Critik unserer Constitution; es finden sich darin theils
wirklicher Tadel verschiedener konstitutioneller Artikel
und Abänderungsvorschläge derselbe»; theils Winke
fur den Gesezgeber zu Enrwiklung, Vervollständigung
lind Verbesserung verschiedener anderer, durch gcsczs
lichc Beschlüsse; die Bemerkungen über den Bürgers
eid oder vielmehr gegen den Eid überhaupt, jene gegen
das Loos, das bei den wtchtigiren Wahlen eine s»

grosse Rolle spielen soll; und diejenigen über die dis
rckroriellcn Gewalten scheinen uns vorzüglich wichtig zu
seyn. S. 51. findet sich ein Gesezvorschlag, der die
Sicherung der Unabhängigkeit der gcsezgcbendcn von
der vollziehenden Gewalt zum Zwecke hak; er erklart,
die Unvereinbarkeit zweier Stellen, deren die eine von
den Wahlversammlungen, die andere von der vvlls.
ziehenden Gewalt vergeben wird; wer von der Wahl-
Versammlung an irgend eine Stelle ernenn: ist, soll
dieselbe nicht niederlegen dürfen, um eine Ernennung
von Seite des Direktoriums oder seiner Agenten anzus

nehmen; endlich soll sogar kein aus den gcsczgcbcus
den Rathen wettendes Mitglied, so lange voudcrvolls
ziehenden Gewalt irgend eine Scelle annehmen dürfen,
als im Direktorium eines der Mitglieder sizc, zu deren

Wahl es als Volksrcprasciitant beigewagen hat.

A «zeige»
Unterzeichnete Handlungen macheu hiemit bekannt,

daß sie sich zur Errichtung cincs Küchers Kunsts und

Musikmagazins in Luzern vereiniget haben, und dass

selbe spätestens mit dem 1. Januar 1799., unter d»r

Firma: Fnesii und Compagnie, errichten werden.
Sie sind vermittelst dieser Vercinigimg im Stande,

ihrem Institute eine besondere Reichhaltigkeit zu geben,
und werden sich immer mit dem Neuesten und Besten
in jedem Fache versehen, wodurch sie den Beifall der

sämmtlichen Litteratur und Kunstfreunde zu gewinnen
hoffen.

Zurich den 26. October 1798.
Orcll, Fueßli und Compagnie.
Heinrich und I. Heinrich Fueßu.
Hs. G«org Nageli.
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